
Stadt Trossingen
für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den
Gemeinden Durchhausen, Gunningen und Talheim

Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde

Bürgermeisteramt • Postfach 15 59 • 78639 Trossinaen

trossingen
musikstadt

Aktenzeichen
13530-0100

Bei Zahlungen und Schreiben stets angeben

Zuständigkeit Christine Friesen
Zimmer 116

Telefon 07425/25-202

Faxnr. 07425/25-156

E-Mail christine.friesen@trossingen.de

Gläubiger ID DE23ZZZ00000445076

Bankverbindungen:

Kreissparkasse Trossingen

IBAN: DE42643500700000g00014 BIG: SOLADES1TUT

Volksbank Trossingen eG
IBAN: DE53642923100015000001 BIG: GENODES1TRO

Kontoinhaber: Stadt Trossingen

Datum: 30.01.2026

Öffentliche Zustellung vom 30.01.2026

Der Aufenthalt des/der nachstehenden Steuerpflichtigen bzw. dessen/deren Vertreter(s) ist
unbekannt:

Holger Morlok
zuletzt wohnhaft: Hauptstr. 78, 78549 Spaichingen

Versuche, Schriftstücke bekanntzugeben und Ermittlungen über den Aufenthaltsort sind
ergebnislos geblieben.

Es wird daher nach § 11 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwZG) durch diese Bekanntmachung das nachfolgende Schriftstück der
Stadt Trossingen öffentlich zugestellt:

Bescheid vom 12.01.2026 (Aktenzeichen: 13530-0100)

Berechtigte können den Bescheid innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag des Aushangs
während der Sprechzeiten der Stadt Trossingen, Butschstr. 2, 78647 Trossingen, einsehen
bzw. abholen.

Nach § 11 Abs. 2 Satz 6 LVwZG gilt der oben genannte Bescheid als zugestellt, wenn seit
dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit
der Zustellung dieses Bescheids beginnt die in diesem Bescheid genannte Rechtsbehelfsfrist
zu laufen. Das bedeutet, dass dieser Bescheid nach Ablauf eines Monats nach seiner
Zustellung unanfechtbar wird.

Friesen

Tag der Veröffentlichung: 30.01.2026
Tag des Endes der Veröffentlichung:

Unterschrift:
Unterschrift:

:(^.

Sprechzeiten: Stadtkasse
Mo - Di 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
Mi 08.00-12.00Uhr
Do 14.00-18.00uhr
Fr 08.00-12.30uhr


